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durch geeignete Beweismittel nachgewiesen werden oder auf sonstige Weise
glaubhaft gemacht werden können; die Gültigkeit eines solchen Ausweises ist
auf die Dauer des Besuchs zu befristen; der Ausweis wird unentgeltlich mit
einer Wertmarke versehen.

(3) Örtlich zuständige Verwaltungsbehörde ist
1. für Personen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, die ihren Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
haben, und für Personen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a die auf
Grund des § 3 Abs. 5 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai
1976 (BGBl. I S. 1169) durch Rechtsverordnung bestimmte Verwaltungs-
behörde,

2. für Personen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b die für die Durch-
führung des Bundesversorgungsgesetzes zuständige Behörde, in deren Be-
reich sich der Behinderte während seines Besuchs im Geltungsbereich
dieses Gesetzes tatsächlich aufhält.
(4) Ausweise für Personen, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-

setzes wohnen, werden bei Festsetzung der Vomhundertsätze nach §§ 60
und 61 in der durch Artikel 1 geänderten Fassung zu einem Zwölftel gezählt.

Art. 3 Frühere Ausweise. (1) Als Ausweise im Sinne des § 57 Abs. 1 des
Schwerbehindertengesetzes2) in der durch Artikel 1 geänderten Fassung und des
Artikels 2 genügen auch Ausweise, die gemäß den Richtlinien über Ausweise
für Schwerbeschädigte und Schwerbehinderte vom 11. Oktober 1965 aus-
gestellt worden sind, und zwar bis zum Ablauf ihrer derzeitigen Geltungs-
dauer.

(2) Ausweise, die nicht mit einem orangefarbenen Flächenaufdruck ge-
kennzeichnet, auf denen aber die Merkzeichen „G“, „aG“ oder „Blind“ oder
der Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 80 vom Hun-
dert eingetragen sind, werden auf Antrag des Behinderten von den für die
Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden durch
einen mit orangefarbenem Flächenaufdruck gekennzeichneten Ausweis er-
setzt.

Art. 4 Erstattungsregelungen für die Jahre 1979 und 1980. (1) Für die
Jahre 1979 und 1980 werden die Vomhundertsätze der nachgewiesenen Fahr-
geldeinnahmen auf der Grundlage der Ende 1979 vorliegenden Zahlen fest-
gelegt.

(2) Für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr erhalten die Unter-
nehmer im Jahre 1979 auf Antrag Vorauszahlungen für jeden Monat des Jahres
1979 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
1. zu Lasten der Länder in Höhe von 0,161 vom Hundert,
2. zu Lasten des Bundes in Höhe von 0,161 vom Hundert für den Nahverkehr

nach § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sowie für die übrigen auf den Bund gemäß

Unentgeltl. Beförd. im öff. Personenverkehr Art. 3, 4 SchwbBefG 1a

1)Nr. 15a.
2) SchwbG aufgeh. mWv 1.7.2001 durch G v. 19.6.2001 (BGBl. I S. 1046); zur Rehabilitation

und Teilhabe behinderter Menschen siehe nun das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX
(Nr. 1).
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§ 63 Abs. 1 Satz 1 des Schwerbehindertengesetzes1) in der durch Artikel 1
geänderten Fassung entfallenden Aufwendungen in Höhe von 0,035 vom
Hundert der für 1978 nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahver-
kehr.
(3) Für die unentgeltliche Beförderung im Fernverkehr erhalten die Unter-

nehmer im Jahre 1979 auf Antrag Vorauszahlungen für jeden Monat des Jahres
1979 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Höhe von 0,025 vom Hundert der
für 1978 nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr.

(4) Für jeden Monat in der Zeit vom 1. Januar 1979 bis zum Letzten des
Monats vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erhalten die nach § 1 des Gesetzes
über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädig-
ten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965
(BGBl. I S. 978), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpas-
sungsgesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705), verpflichteten Unterneh-
men auf Antrag Abschlagszahlungen in Höhe von 6,7 vom Hundert der vom
Bund und von den Ländern zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungs-
beträge.

(5) Die Vorauszahlungen nach den Absätzen 2 und 3 werden am 15. No-
vember 1979, die Abschlagszahlungen nach Absatz 4 innerhalb von vier
Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gezahlt.

Art. 5–8 (hier nicht wiedergegebene Ermächtigung zur Neufassung des Schwerbe-
hindertengesetzes und Änderungsvorschriften)

Art. 9 Berlin-Klausel. (gegenstandslos)

Art. 10 Inkrafttreten. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1979 in Kraft.
(2) 1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die unent-

geltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie von
anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965 (BGBl. I S. 978),
zuletzt geändert durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom
18. März 1975 (BGBl. I S. 705), außer Kraft. 2 Ansprüche der Unternehmen
daraus bleiben bestehen; hierfür gelten die Verfahrensvorschriften des bisheri-
gen Rechts.

1a SchwbBefG Art. 5–10 Unentgeltl. Beförd. im öff. Personenverkehr

1) SchwbG aufgeh. mWv 1.7.2001 durch G v. 19.6.2001 (BGBl. I S. 1046); zur Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen siehe nun das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX
(Nr. 1).
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1b. Gesetz zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen

(Behindertengleichstellungsgesetz – BGG)1)

Vom 27. April 2002
(BGBl. I S. 1468)

FNA 860-9-2
zuletzt geänd. durch Art. 19 Abs. 2 BundesteilhabeG v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234, geänd. durch

G v. 17.7.2017, BGBl. I S. 2541)
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Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziel und Verantwortung der Träger öffentlicher Gewalt. (1) 1 Ziel
dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen

1)Verkündet als Art. 1 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung
anderer Gesetze v. 27.4.2002 (BGBl. I S. 1467); Inkrafttreten gem Art. 56 dieses G am 1.5.2002.
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zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte
Lebensführung zu ermöglichen. 2 Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen
Rechnung getragen.
(2) 1 Die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Bundesverwaltung,

einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts sowie Beliehene und sonstige Bundesorgane,
soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, sollen im
Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in Absatz 1 genannten Ziele
aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten. 2 Das Gleiche
gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bun-
desrecht ausführen.
(3) 1 Die Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sollen

darauf hinwirken, dass Einrichtungen, Vereinigungen und juristische Per-
sonen des Privatrechts, an denen die Träger öffentlicher Gewalt unmittelbar
oder mittelbar ganz oder überwiegend beteiligt sind, die Ziele dieses Gesetzes
in angemessener Weise berücksichtigen. 2 Gewähren Träger öffentlicher Ge-
walt im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Zuwendungen nach § 23 der Bundes-
haushaltsordnung als institutionelle Förderungen, so sollen sie durch Neben-
bestimmung zum Zuwendungsbescheid oder vertragliche Vereinbarung si-
cherstellen, dass die institutionellen Zuwendungsempfängerinnen und -emp-
fänger die Grundzüge dieses Gesetzes anwenden. 3 Aus der
Nebenbestimmung zum Zuwendungsbescheid oder der vertraglichen Verein-
barung muss hervorgehen, welche Vorschriften anzuwenden sind. 4 Die Sätze
2 und 3 gelten auch für den Fall, dass Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
mit Bundesmitteln im Wege der Zuweisung institutionell gefördert werden.
5Weitergehende Vorschriften bleiben von den Sätzen 1 bis 4 unberührt.
(4) Die Auslandsvertretungen des Bundes berücksichtigen die Ziele dieses

Gesetzes im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

§ 2 Frauen mit Behinderungen; Benachteiligung wegen mehrerer
Gründe. (1) 1 Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und zur Vermeidung von Benachteiligungen von Frauen mit Behin-
derungen wegen mehrerer Gründe sind die besonderen Belange von Frauen
mit Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu
beseitigen. 2 Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsäch-
lichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinderungen
und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen zulässig.
(2) Unabhängig von Absatz 1 sind die besonderen Belange von Menschen

mit Behinderungen, die von Benachteiligungen wegen einer Behinderung
und wenigstens eines weiteren in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes genannten Grundes betroffen sein können, zu berücksichtigen.

§ 3 Menschen mit Behinderungen. 1Menschen mit Behinderungen im
Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 2 Als langfristig gilt ein Zeit-
raum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert.

1b BGG §§ 2, 3 Behindertengleichstellungsgesetz
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§ 4 Barrierefreiheit. 1 Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen,
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informations-
verarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikati-
onseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Men-
schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und
nutzbar sind. 2 Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger
Hilfsmittel zulässig.

§ 5 Zielvereinbarungen. (1) 1 Soweit nicht besondere gesetzliche oder ver-
ordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen, sollen zur Herstellung der
Barrierefreiheit Zielvereinbarungen zwischen Verbänden, die nach § 15 Ab-
satz 3 anerkannt sind, und Unternehmen oder Unternehmensverbänden der
verschiedenen Wirtschaftsbranchen für ihren jeweiligen sachlichen und räum-
lichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden. 2 Die an-
erkannten Verbände können die Aufnahme von Verhandlungen über Zielver-
einbarungen verlangen.
(2) 1 Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit enthalten

insbesondere
1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner und sonstige Regelungen zum
Geltungsbereich und zur Geltungsdauer,

2. die Festlegung von Mindestbedingungen darüber, wie gestaltete Lebens-
bereiche im Sinne von § 4 künftig zu verändern sind, um dem Anspruch
von Menschen mit Behinderungen auf Auffindbarkeit, Zugang und Nut-
zung zu genügen,

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung der festgelegten Mindest-
bedingungen.

2 Sie können ferner eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung
oder des Verzugs enthalten.
(3) 1 Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme von Verhandlungen

verlangt, hat dies gegenüber dem Zielvereinbarungsregister (Absatz 5) unter
Benennung von Verhandlungsparteien und Verhandlungsgegenstand anzuzei-
gen. 2 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt diese Anzeige auf
seiner Internetseite bekannt. 3 Innerhalb von vier Wochen nach der Bekannt-
gabe haben andere Verbände im Sinne des Absatzes 1 das Recht, den Ver-
handlungen durch Erklärung gegenüber den bisherigen Verhandlungsparteien
beizutreten. 4 Nachdem die beteiligten Verbände von Menschen mit Behin-
derungen eine gemeinsame Verhandlungskommission gebildet haben oder
feststeht, dass nur ein Verband verhandelt, sind die Verhandlungen innerhalb
von vier Wochen aufzunehmen.
(4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1 Satz 2 besteht nicht,

1. während laufender Verhandlungen im Sinne des Absatzes 3 für die nicht
beigetretenen Verbände behinderter Menschen,

2. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die ankündigen, einer Zielverein-
barung beizutreten, über die von einem Unternehmensverband Verhand-
lungen geführt werden,

3. für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer zustande gekom-
menen Zielvereinbarung,

Behindertengleichstellungsgesetz §§ 4, 5 BGG 1b
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4. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die einer zustande gekommenen
Zielvereinbarung unter einschränkungsloser Übernahme aller Rechte und
Pflichten beigetreten sind.
(5) 1 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt ein Zielverein-

barungsregister, in das der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von
Zielvereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 eingetragen werden. 2 Der
die Zielvereinbarung abschließende Verband behinderter Menschen ist ver-
pflichtet, innerhalb eines Monats nach Abschluss einer Zielvereinbarung dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales diese als beglaubigte Abschrift
und in informationstechnisch erfassbarer Form zu übersenden sowie eine
Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Monats mitzuteilen.

§ 6 Gebärdensprache und Kommunikation von Menschen mit Hör-
und Sprachbehinderungen. (1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als ei-
genständige Sprache anerkannt.
(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der

deutschen Sprache anerkannt.
(3) Menschen mit Hörbehinderungen (gehörlose, ertaubte und schwerhö-

rige Menschen) und Menschen mit Sprachbehinderungen haben nach Maß-
gabe der einschlägigen Gesetze das Recht, die Deutsche Gebärdensprache,
lautsprachbegleitende Gebärden oder andere geeignete Kommunikationshil-
fen zu verwenden.

Abschnitt 2. Verpflichtung zur Gleichstellung und
Barrierefreiheit

§ 7 Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt. (1) 1 Ein
Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 darf Menschen mit
Behinderungen nicht benachteiligen. 2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn
Menschen mit und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund unter-
schiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit Behinderungen in
der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar beeinträchtigt werden. 3 Eine Benachteiligung liegt auch bei
einer Belästigung im Sinne des § 3 Absatz 3 und 4 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung vor, mit der Maßgabe,
dass § 3 Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht auf den
Anwendungsbereich des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes begrenzt ist. 4 Bei einem Verstoß gegen eine Ver-
pflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit wird das Vorliegen einer
Benachteiligung widerleglich vermutet.
(2) 1 Die Versagung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit Behin-

derungen ist eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes. 2 Angemessene
Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet und erforderlich
sind, um zu gewährleisten, dass ein Mensch mit Behinderung gleichberechtigt
mit anderen alle Rechte genießen und ausüben kann, und sie die Träger
öffentlicher Gewalt nach § 1 Absatz 2 nicht unverhältnismäßig oder unbillig
belasten.

1b BGG §§ 6, 7 Behindertengleichstellungsgesetz
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(3) 1 In Bereichen bestehender Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen sind besondere
Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zu-
lässig. 2 Bei der Anwendung von Gesetzen zur tatsächlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist den besonderen Belangen
von Frauen mit Behinderungen Rechnung zu tragen.
(4) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von Menschen mit

Behinderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten
Buch Sozialgesetzbuch, bleiben unberührt.

§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Ver-
kehr. (1) 1 Zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum des
Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. 2 Von diesen
Anforderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in
gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden.
3 Die landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Bauordnungen,
bleiben unberührt.
(2) Der Bund einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, An-

stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts soll anlässlich der Durchfüh-
rung von investiven Baumaßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 bauliche Barrieren
in den nicht von diesen Baumaßnahmen unmittelbar betroffenen Gebäude-
teilen, soweit sie dem Publikumsverkehr dienen, feststellen und unter Berück-
sichtigung der baulichen Gegebenheiten abbauen, sofern der Abbau nicht
eine unangemessene wirtschaftliche Belastung darstellt.
(3) Alle obersten Bundesbehörden und Verfassungsorgane erstellen über

die von ihnen genutzten Gebäude, die im Eigentum des Bundes einschließ-
lich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts stehen, bis zum 30. Juni 2021 Berichte über den Stand
der Barrierefreiheit dieser Bestandsgebäude und sollen verbindliche und über-
prüfbare Maßnahmen- und Zeitpläne zum weiteren Abbau von Barrieren
erarbeiten.
(4) 1 Der Bund einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften,

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist verpflichtet, die Barrie-
refreiheit bei Anmietungen der von ihm genutzten Bauten zu berücksichti-
gen. 2 Künftig sollen nur barrierefreie Bauten oder Bauten, in denen die
baulichen Barrieren unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten
abgebaut werden können, angemietet werden, soweit die Anmietung nicht
eine unangemessene wirtschaftliche Belastung zur Folge hätte.
(5) 1 Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und

Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmit-
tel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen
Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. 2Weitergehende lan-
desrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 9 Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kom-
munikationshilfen. (1) 1Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen
mit Sprachbehinderungen haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
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Absatz 2 das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren in
Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über
andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren. 2 Auf Wunsch
der Berechtigten stellen die Träger öffentlicher Gewalt die geeigneten Kom-
munikationshilfen im Sinne des Satzes 1 kostenfrei zur Verfügung oder tragen
die hierfür notwendigen Aufwendungen.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung von geeigneten Kom-
munikationshilfen,

2. Art und Weise der Bereitstellung von geeigneten Kommunikationshilfen,
3. die Grundsätze für eine angemessene Vergütung oder eine Erstattung von
notwendigen Aufwendungen für den Einsatz geeigneter Kommunikations-
hilfen und

4. die geeigneten Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 1.

§ 10 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken. (1) 1 Träger öffent-
licher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 haben bei der Gestaltung von
Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und
Vordrucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen. 2 Blinde
und sehbehinderte Menschen können zur Wahrnehmung eigener Rechte im
Verwaltungsverfahren nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2
insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge
und Vordrucke ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren
Form zugänglich gemacht werden.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bei
welchen Anlässen und in welcher Art und Weise die in Absatz 1 genannten
Dokumente blinden und sehbehinderten Menschen zugänglich gemacht wer-
den.

§ 11 Verständlichkeit und Leichte Sprache. (1) 1 Träger öffentlicher Ge-
walt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 sollen mit Menschen mit geistigen
Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen in einfacher
und verständlicher Sprache kommunizieren. 2 Auf Verlangen sollen sie ihnen
insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträ-
ge und Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise erläutern.
(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sollen Träger

öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 auf Verlangen Menschen
mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen
Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vor-
drucke in Leichter Sprache erläutern.
(3) 1 Kosten für Erläuterungen im notwendigen Umfang nach Absatz 1

oder 2 sind von dem zuständigen Träger öffentlicher Gewalt nach Absatz 1 zu
tragen. 2 Der notwendige Umfang bestimmt sich nach dem individuellen
Bedarf der Berechtigten.

1b BGG §§ 10, 11 Behindertengleichstellungsgesetz


